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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL 52. JAHRGANG NUMMER 18 5. D E Z E M B E R 1958

Teilnahme der Lehrerschaft an den Sitzungen
der Schulpflege
Am 24. November 1957 wurde in der Gemeinde Thalwil
von den Stimmbürgern eine neue Gemeindeordnung mit
1095 Ja gegen 673 Nein angenommen. Der Art. 51,
Abs. 2, dieser neuen Gemeindeordnung lautete:

Die Pflege ist ausnahmsweise berechtigt, unter Aus-
schluss der Lehrerschaft zu tagen.
Schon in den Beratungen der Gemeindebehörden vor

der Volksabstimmung wurde darauf hingewiesen, dass
dieser Art. 51 den § 81, Abs. 4 des kantonalen Gesetzes
über das Gemeindewesen verletze. Dieser § 81 bestimmt:

Die Lehrer der Schulgemeinde wohnen den Sitzungen
der Schulpflege mit beratender Stimme bei. Die Ge-
meindeordnung kann das Recht der Lehrer, den Sit-
zungen der Schulpflege beizuwohnen, auf eine Ver-
tretung der Lehrerschaft beschränken.

Trotzdem fand der Art. 51 in die Vorlage an die
Stimmbürger Aufnahme und wurde von diesen in der
Urnenabstimmung angenommen.

Nachdem das Ergebnis der Abstimmung vorlag, er-
hob die Lehrerschaft Thalwil in Verbindung mit dem
Vorstand des ZKLV beim Bezirksrat Horgen gegen den
§ 51 der neuen Gemeindeordnung Rekurs. Sie stützte
sich dabei auf den klaren Wortlaut des kantonalen Ge-
meindegesetzes (§ 81) und auf den in der Staatsverfas-

sung festgelegten Grundsatz, dass die Befugnis der Ge-
meinden zu autonomer Rechtsetzung nur innerhalb des

kantonalen Rechts besteht.
Am 27. Februar 1958 entschied der Bezirksrat Hör-

gen im Sinne des Rekurses der Thalwiler Lehrer, der
angefochtene Art. 51 der Thalwiler Gemeindeordnung
sei als eine Rechtsverletzung aufzuheben.

Die Thalwiler Gemeindebehörden (Schulpflege, Rech-
nungsprüfungskommission und Gemeinderat) beschlos-
sen hierauf in einer gemeinsamen Sitzung, die Ange-
legenheit an den Regierungsrat weiterzuziehen, mit dem
Begehren, der Entscheid des Bezirksrates Horgen sei
aufzuheben. Die Thalwiler Lehrer wurden daraufhin
aufgefordert, ihren Standpunkt in dieser Sache zuhan-
den des Regierungsrates darzulegen. Der Kantonalvor-
stand arbeitete in einer gemeinsamen Sitzung mit Ver-
tretem des Lehrerkonventes Thalwil eine ausführliche
Eingabe zur Frage der Teilnahme der Lehrerschaft an
den Schulpflegesitzungen aus.

In seiner Sitzung vom 2. Oktober 1958 hat nun der
Regierungsrat das Begehren der Thalwiler Gemeinde-
behörden behandelt. Er beschloss, diesen Rekurs abzu-
weisen und bestätigte den Entscheid des Bezirksrates
Horgen. Damit wurde nun Art. 51, Abs. 4 der Thalwiler
Gemeindeordnung ausser Kraft gesetzt.

Die Lehrerschaft des Kantons Zürich nimmt diesen
regierungsrätlichen Beschluss mit Genugtuung zur
Kenntnis. Es ist dem Kantonalvorstand bekannt, dass in
verschiedenen Gemeinden gelegentlich das Recht der
Lehrerschaft, an den Pflegesitzungen teilzunehmen, ver-
letzt wird. Wir hoffen, dass die Stellungnahme des Re-

gierungsrates vom 2. Oktober 1958 eine allgemeine Klä-
rung der Rechtslage erwirken wird. Gleichzeitig rieh-
ten wir aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen den
dringenden Appell, verantwortungsbewusst ihrer Pflicht
zur Zusammenarbeit mit den Schulbehörden nachzu-
kommen und damit die Voraussetzungen für die Erhal-
tung des bestehenden Rechtes zu schaffen.

Der Präsident des ZKLV : M. Suter

Teilrevision des Volksschulgesetzes
NACHTRAG
(«ehe PB Nr. 14/15 rom 26. September 1958)

Die kantonsrätliche Kommission zur Vorberatung der
Teilrevision des VSG hat in ihrer Sitzung vom 22. Ok-
tober 1958 beschlossen, dem Kantonsrat folgende zu-
sötzZiche Anträge zu unterbreiten:
I.
§ 57. Die Anmeldung zu einer der drei Abteilungen der
Oberstufe erfolgt durch den Inhaber der elterlichen Gewalt.
Die Zuteilung erfolgt durch die zuständige Schulpflege im
letzten Quartal der Primarschule. Massgebend sind die Lei-
stungen unter Mitberücksichtigung der Gesamtbeurteilung
des Schülers.

Das Verfahren wird durch Verordnung geregelt.
II.
§ 58, Abs. 3, wird in einem eigenen § 58bis aufgenommen.
Es handelt sich dabei um folgenden Satz:

Die Primarschulpflege hat in begründeten Fällen eine
Wiederholung der sechsten Klasse zu bewilligen.
III.
Dr. Hackhofer steHt folgenden Antrag:

Als neuer Abs. 3 in § 63 ist folgende Bestimmung aufzu-
nehmen:

Bei der Aufstellung des Stundenplanes sind, soweit mög-
lieh, den konfessionellen Minderheiten, welche einen erheb-
liehen Teil der Bevölkerung büden, auf ihr Begehren die
dem Unterricht in Biblischer Geschichte und Sittenlehre ent-
sprechenden Stunden für die Erteilung des Religionsunter-
richtes einzuräumen.

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

Aufruf an die Lehrerschaft des Kantons Zürich

Der Vorstand des Zürcherischen Kantonalen Lehrer-
Vereins möchte Ihnen den nachfolgenden Jahresbericht
der HfZ/skasse der zürcherischen Volksschullehrer zur
besonderen Beachtung emp/ehZen.

Die Hilfskasse kann ihre wichtige Aufgabe nur dann
erfüllen, wenn sie von der gesamten Le7irerscha/t ge-
fragen wird.

Es ergeht deshalb an alle Kolleginnen und Kollegen
die herzliche Bitte, der Hilfskasse beizutreten oder,
wenn dies schon der Fall ist, im näheren Kollegenkreis
dafür zu werben.

Die Lehrerschaft der Stadt Zürich möchten wir daran
erinnern, dass die städtische Lehrerhilfskasse seit Jahren
keinen Beitrag mehr erhebt.

Diese Regelung geschah in der Erwartung, dass die
stadtzürcherischen Lehrerinnen und Lehrer um so eher
der kantonalen Hilfskasse beitreten würden.
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Die städtischen Lehrer können ihre Mitgliedschaft
leicht nachprüfen, da der Mitgliederbeitrag von fünf
Franken jeweils direkt an der Augustbesoldung in Ab-
zug gebracht wird. Der Vorstand des ZKLV

Hilfskasse der zürcherischen Volksschullehrer
ADSZDG AUS DEM 7A22RESBERZC22T 2957

Bei der Werbung neuer Mitglieder für unsere «Hilfs-
kasse» werden unsere Vertrauensleute oft gefragt: «Ja,
gibt es denn bei der heutigen wirtschaftlichen Stellung
der Volksschullehrer überhaupt noch nodeidende Kolle-
ginnen und Kollegen? Haben verstorbene Kollegen Fa-
milienangehörige hinterlassen, die trotz der Rentenlei-
stungen, auf die sie gesetzlichen Anspruch haben, wirk-
lieh in Not geraten sind?» Diese Fragen, in aller Harm-
losigkeit gestellt, beweisen, wie gut es uns eigentlich
geht. Wir sitzen am reichgedeckten Tisch und ver-
mögen uns nicht mehr vorzustellen, dass es immer noch
Angehörige unseres Standes gibt, die sich in verschwie-

gener Bedürftigkeit und Bedrängnis jahrelang in har-
tem, unablässigem Bemühen aufzehren, einmal aus
ihrer unverschuldeten Notiage herauszukommen.

Stellen wir uns doch einmal jene betagte und fort-
während kränkliche Lehrerswitwe vor, die mit einem
Einkommen von 210 Franken pro Monat ihr Leben fri-
sten muss! Denken wir doch einen Augenblick an den
invaliden Kollegen, der sich mit seinen 230 Franken pro
Monat über Wasser halten sollte! Ohne eine angemes-
sene Unterstützung durch die «Hilfskasse» würden
diese Bedrängten einfach armengenössig. Dazu darf es
niemals kommen!

Immer wieder geschieht es, dass einzelne Lehrers-
familien durch harte Schicksalsschläge (schwere Krank-
heiten, Invalidität, Heim- oder Anstaltsversorgung) in
bittere Bedrängnis geraten. Unsere «Hilfskasse» vermag
die schlimmste Not zu lindern. Oft vermitteln erst die
ausführlichen Dankbriefe das wahre Bild der Notlage,
aus der die Betroffenen sich nach Hilfe umsahen.

Im Geschäftsjahr 1957 wurden in 19 Fällen gesamt-
haft 24 970 Franken an Unterstützungen ausgerichtet.
Seit 1951, dem Gründungsjahr unserer Genossenschaft,
haben sich die Hilfeleistungen mehr als verdoppelt.
(1951 Fr. 12 000, 1957 Fr. 25 000.)

Ende 1957 waren von den rund 3000 Vo/kssckuZZek-

rem des Kantons Zürich 2900 Mitglieder der «Hilfs-
kasse». Das ist, im Hinblick auf die Notwendigkeit und
das Ausmass der zu erfüllenden Aufgabe, die Volks-
schullehrer und ihre Angehörigen vor entwürdigenden
Notlagen zu bewahren, eine bescheidene Zahl. Der
ZKLV z. B. zählte zum gleichen Zeitpunkt 2731 bei-
tragspflichtige Mitglieder. Dieser Vergleich mahnt uns,
dass noch manches Stück Brachland beackert werden
muss. Es gibt erfreulicherweise Bezirke, in denen
80—83 °/o der Kapitularen Mitglieder der «Hilfskasse»
geworden sind, während in andern Bezirken z. B. nur
41, 46, 52 o/o der Lehrerschaft sich zum Beitritt ent-
schliessen konnte. Wir glauben zu wissen, dass es nicht
der bescheidene Jahresbeitrag, der Fünfliber ist, der die
andern davon abschreckt, als Mitglied beizutreten; viel
eher ist es pure Vergesslichkeit oder Lässigkeit, aus der
sie sich gewiss bald einmal lösen, um dann ebenso treue
Mitglieder unserer Genossenschaft zu werden. Wir zäh-
len auf den Gemeinsinn aller zürcherischen Volksschul-
lehrer.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die persönliche Wer-
bung mehr Erfolg bringt als die schriftliche, darum sind

wir auf die Mitarbeit jedes einzelnen angewiesen und
bitten alle Kolleginnen und Kollegen, sich für die gute
Sache tatkräftig einzusetzen.

Der Vorstand der «Hilfskasse» dankt allen herzlich,
die mithelfen, unser gemeinnütziges Werk zu fördern.
Besondern Dank verdienen die Patronat-Inhaber für
ihre zuverlässige und selbstlose Mitarbeit.

Für den Vorstand der «Hilfskasse»
Der Präsident: 2. Sfap/er, Feuerthalen

Reallehrerkonferenz des Kantons Zürich
PROTOKOLL DER 32. ORDENTLICHEN JAHRES-
VERSAMMLUNG
8. November 2958 im Goti/ned-KeZ/er-Scku/kau.s, Zürich
In die Präsenzliste tragen sich über 80 Teilnehmer ein.
Der Präsident, Otto Wettstein, begrüsst als Gäste Herrn
Stadtrat J. Bauer, Herrn Professor Huber vom Synodal-
vorstand, Herrn Max Suter, den Präsidenten des Kan-
tonalen Lehrervereins, und Herrn Merz, den Präsiden-
ten der Elementarlehrerkonferenz. Der frühere Präsi-
dent des Lehrervereins liess es sich nicht nehmen, jetzt
gleichsam als Hausherr, der RLK einen Willkommgruss
zu entbieten.

1. ProfokoZZe: Die im «Pädagogischen Beobachter»
Nr. 1,5 und 6 erschienenen Protokolle werden genehmigt.

2. Mitteilungen: Der Präsident dankt allen Kollegin-
nen und Kollegen, welche an unserer Zeichenakfion ak-
tiv mitgewirkt haben. — Das Sprackühungshuck scheint
einer langwierigen Geburt entgegenzugehen; gegen-
wärtig wird die aus dem Wettbewerb als erste hervor-
gegangene Arbeit von einer Kommission kritisch ge-
prüft. Das BS-Büc/ileir» von Professor Köhler wurde mm
von der Erziehungsdirektion im eigenen Verlag heraus-
gegeben. Alle Versuche, das Buch zu günstigen Be-
dingungen für unsere Konferenzmitglieder zu erhalten,
scheiterten aus Gründen, die dem Vorstand der RLK
unbekannt sind.

3. Als SfimmenzähZer wurden gewählt: Herr Staub,
Herrliberg und Herr Schaub, Zürich.

4. iahresfoerickf; Die an der Jahresversammlung 1957
aufgestellten Forderungen der ReaZ/ekrerscba/t zur Be-
hebung der Nöte auf der Realstufe wurden an den
Kantonalen Lehrerverein weitergeleitet. Die Schwe-
sterkonferenzen haben inzwischen Stellung bezogen.
Noch bestehen Meinungsverschiedenheiten, die in einer
Aussprache mit dem Vorstand des Lehrervereins auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden sollen. —
Unsere Stellungnahme anlässlich der ausserordentlichen
Versammlung vom 25. Januar 1958 über die Abände-
rung des Volksschulgesetzes betreffend das Uebertn'tfs-
ceifaZiren wurde der Volksschulgesetzeskommission
rechtzeitig zugestellt. Diese hat in ihrem neuen Ent-
wurf die Anregungen und Wünsche der Lehrerorganisa-
tionen weitgehend berücksichtigt und denselben an die
kantonsrätliche Kommission übergeben. — Der keimaf-
kundZtcken Tagung in Bülach (siehe Sonderbericht auf
Seite 71) war ein grosser Erfolg beschieden. Die inter-
essante Führung durch die Glashütte Bülach und der
gehaltvolle Vortrag Dr. Hofers blieben allen Teilneh-
mem in frischer Erinnerung. — Als 2aZirfcuc/i 1958/59
wird im Laufe des nächsten Jahres ein Zeichenlehrgang
von Herrn Hans Ess erscheinen. Bereits sind die Vorarbei-
ten für ein Jahrbuch 1960 im Gange, das sich dem Ton-
bandgerät und seiner Verwendung im Unterricht wid-
men wird. — Die Erziekungsdirekfion des Kantons Zü-
rieh hat der RLK aus dem Fond für verlagsfremde Pu-
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blikationen Fr. 1000.— überreicht für das von A. Fried-
rieh verfasste Jahrbuch «Vier Jahre Naturkunde». Die
Gabe wurde bestens verdankt. — Die Zeichenaktion
zeitigte einen grossartigen Erfolg. Die Tatsache, dass
2500 Zeichnungen eingeschickt wurden, stellt ein sehr
erfreuliches Ergebnis dar. Herr Hans Ess hat die vielen
Arbeiten gesichtet und zu einer eindrucksvollen Schau
zusammengestellt. — Die Konferenz zählt rund 730

Mitglieder. — Der trefflich abgefasste und frisch ge-
sprochene Jahresbericht wurde mit herzlichem Beifall
verdankt.

5. /ahresrechnungen: Beide Jahresrechnungen, sowie
die von T. Schaad geführte Rechnung der Arbeitsblät-
ter, wurden von der Versammlung diskussionslos abge-
nommen und den Erstellern verdankt.

6. Der /afiresbe/frag wird auf Fr. 7.50 belassen.

7. Wahlen: Die bisherigen Vorstandsmitglieder Otto
Wettstein, Hans May, Max Müller, Hans Ambühl und
Hans Ehrismann stellen sich weiterhin für ihr Amt zur
Verfügung und werden in globo gewählt. Mit Bedauern
nimmt die Versammlung Kenntnis vom Rücktritt der
Vorstandsmitglieder Alfred Siegrist und Andres Schmid.
Der Präsident dankt den beiden für die der Konferenz
geleisteten Dienste recht herzlich. Als Nachfolger wer-
den vorgeschlagen und einstimmig gewählt: Herr Karl
Schaub, Zürich und Herr Hans Muggli, Uster. Sodann
würdigt der Vizepräsident die weitsichtige, konziliante
und zuverlässige Arbeit des bisherigen Präsidenten Otto
Wettstein. Mit Beifall wird der Betreffende erneut als

Vorsitzender gewählt.
8. Vortrag von Herrn Hans Ess, Zeichenlehrer am

Oberseminar Zürich: «Wesen und Bedeutimg der bild-
haften Gestaltung».

Eingangs erläuterte Herr Ess die treibenden Kräfte
im Gestaltungsprozess. Er unterschied deren zwei: die
theoretische und die ästhetische Komponente. Die er-
stere entspringt dem menschlichen Streben, den Bild-
gegenständ möglichst real wiederzugeben, die zweite
dem Bedürfnis, einen individuellen Rhythmus der For-
men, eine spezielle Harmonie der Farbtöne zu er-
reichen. Die gegenständlich treue Wiedergabe eines
Gegenstandes oder eines Raumes entwickelt sich stufen-
weise von der naiven zur realistischen Form. Sie lässt
sich bei der Kinderzeichnung verhältnismässig leicht er-
kennen. Der Vortragende wies nachdrücklich darauf
hin, dass alle diese Stufenschritte des Kindes ernst zu
nehmen sind und nicht einfach übergangen werden sol-
len. Es darf hier nicht vorgegriffen werden, wenn man
die Freude eigener Erkenntnis im Kinde nicht gewalt-
sam ersticken will. Eigenes Sehen, gepaart mit eigenem
Erfassen und Wiedergeben, wirkt persönlichkeitsbil-
dend. — Schwieriger steht es mit dem Wahrnehmen von
Stufenschritten im Aesthetischen. Wer hiefür kein Sen-
sorium besitzt, wird von seinen Zöglingen keine faszi-
nierenden Zeichnungen erhalten. Das Wissen um die
Stufen der Aesthetik kann nicht gelernt werden. Für-
wahr, eine harte Erkenntnis! Setzen wir das ästhetische
und formal vollendete Bild als Ziel im Unterricht, so
wird kaum ein Fach so grosse Anforderungen an die
Ausdauer der Kinder stellen wie gerade das Zeichnen.
Es ist heute kaum zu glauben, wie geisttötend vor weni-
gen Jahrzehnten der Zeichenunterricht noch erteilt
wurde. Man begnügte sich damit, die Schüler Bildchen
ausschneiden und kleben oder fertige Schemata kopie-
ren zu lassen. Man muss sich davor hüten, den Schüler
am Gängelband zu führen und ihm Rezepte irgend-

welcher Art beizubringen. Das Kind in beiden Rieh tun-
gen des Gestaltungsprozesses sich entfalten und ent-
wickeln lassen; darin besteht die Aufgabe des Zeichen-
lehrers. Die Grundlagen zur Vorstellung sind jedoch
durch intensive Anschauung ernsthaft und zielbewusst
zu erarbeiten, denn aus dem Nichts kann schlechthin
auch nichts gestaltet werden. — Zahlreiche Lichtbilder
ergänzten und vertieften die Ausführungen des Redners
und vermittelten einen ergreifenden Einblick in die
kaum geahnte Spannweite kindlicher Darstellungskraft.
Der aufschlussreiche Vortrag wurde mit herzlicher Ak-
klamation verdankt.

9. AW/äWiges: Da sich niemand zum Wort meldete,
erfolgte anschliessend an den Vortrag die Führung
durch die Zeichenausstellung. Hier hatte Herr Ess Ge-
legenheit, anhand der prächtigen Zeichnungen die we-
sentlichsten Punkte seines Vortrages nochmals zu strei-
fen. Diese herrliche Schau wundervoller Zeichnungen
hätte wahrlich allein den Gang hierher gelohnt. Aus
Platzgründen konnte hier nur die Hälfte der ausgewähl-
ten Bilder ausgestellt werden. Glücklicherweise wird
aber die gesamte Lese im kommenden Frühjahr im
Pestalozzianum zu sehen sein, wo dann auch die Ge-
meinschaftsarbeiten Platz finden werden. Herr Ess hat
sich mit Liebe und Hingabe dieser Ausstellung gewid-
met. Ihm gebührt der verdiente Dank für seine wert-
volle Arbeit im Dienste der Schule.

Der Protokollaktuar: Hans Efin'smann

HEIMATKUNDLICHE TAGUNG IN BÜLACH
Am Samstag, 14. Juni 1958, fand im schmucken Städt-
chen Bülach die Heimatkundliche Tagung der RLK
statt. Dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch
das Vorstandsmitglied Andres Schmid rief diese Veran-
staltung bei allen Teilnehmern einen nachhaltigen Ein-
druck hervor.

Ueber 250 wissbegierige Lehrerinnen und Lehrer
trafen sich an diesem strahlenden Morgen in der Glas-
hütte Bülach. Präsident Otto Wettstein gab seiner
Freude über die rege Beteiligung lebhaft Ausdruck. Er
begrüsste als Gäste die Vertreter der Oberbehörden,
der Schwesterkonferenzen und der Presse. Einen be-
sonders herzlichen Dank richtete er an die Herren Di-
rektoren Comaz, die uns durch ihr grosszügiges Ent-
gegenkommen die Besichtigung ermöglicht hatten. Den
Zweck der Tagung umriss er so: Anschauung bedeutet
das Fundament der Erkenntnis; nur wenn der Lehrer
aus selber Erlebtem schöpfen kann, ist Gewähr vor-
handen, dass der Unterricht weder trocken noch wirk-
lichkeitsfern erteilt wird.

Herr Direktor Comaz junior streifte in kurzen Zügen
die Geschichte der Glashütte. 1890 erbaut, war sie den
Einheimischen eher ein Dom im Auge. Aus dieser Zeit
stammt denn auch die betriebseigene Wasserversorgung,
denn die Bülacher versagten dem Betrieb das notwen-
dige Nass. Aus der Hütte wurde indessen eine Fabrik, die
heute 300 Angestellte beschäftigt. Geblieben ist ihr
aber der ursprüngliche Name. Heute besteht zwischen
der Gemeinde Bülach und der Glashütte ein gutes Ein-
vernehmen. Bis vor kurzem war das Unternehmen auf
grünes Glas spezialisiert. Nun stellt sie auch halb-
weisses Glas her. Im Zusammenhang mit einem kürz-
lieh erfolgten Umbau wurden neuartige, leistungsfähige
Maschinen amerikanischen Ursprungs montiert. Ihre
raffinierte Arbeitsweise ermöglicht eine riesige Produk-
tion und erfordert wenig Arbeitskräfte. Die zehnfache
Leistungsfähigkeit des Betriebes gegenüber früher hat
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zur Folge, dass die Flaschenpreise gleichgeblieben
sind. Darum ist das Glas neben vielen andern Ver-
packungsarten immer noch konkurrenzfähig. Sehr an-
schaulich wurde erklärt, wie man aus Sand und Steinen
etwas Durchsichtiges herstellen kann. Heute sind es
fast ausschliesslich Maschinen, die Flaschen herstellen.
Aber auch bei der automatischen Fabrikation kann
man staunen über die Vielfältigkeit der Arbeitsweisen
und über den Stand des menschlichen Erfindergeistes.
Einen verdienten Beifall erntete der Referent mit der
Demonstration der Spannungen in Glaswaren, die den
Kühlofen nicht durchlaufen haben. Der Standort der
Glashütte Bülach steht im Zusammenhang mit der geo-
graphischen Lage der Rohstoffe: Sand aus Embrach,
Kalk von der Lägern, Soda aus Zurzach. Die übrigen
Rohmaterialien müssen im Ausland geholt werden.

Durch die Erklärungen gut vorbereitet, war es ein
Genuss, den Betrieb mit eigenen Augen anzusehen. In
zahlreichen Gruppen, geführt von kundigen Leitern,
konnte man sich auf dem Rundgang ein Bild von der
gesamten Anlage machen. Besondere Aufmerksamkeit
erregten die neuen Automaten, noch mehr aber die
beiden Glasbläserteams, die mit der Herstellung von
Glasballons beschäftigt waren. Hier spürte man noch
die Kunst des Handwerks. Je länger man den Glas-
bläsern zuschaute, desto mehr wuchs das Staunen über
das Können und über die geschickte, selbstverständlich
wirkende Zusammenarbeit der Zweierequipen. Wie
kunstvoll wurde beispielsweise die Flaschenmündung
aus einem Ring flüssigen Glases gebildet!

Nach der Besichtigung offerierte die Direktion den
Besuchern einen köstlichen Apéritif, bei dessen Genuss
eine willkommene Plauderei über das soeben Geschaute
möglich wurde. Mit freundlichen Worten dankte der
Präsident den Direktoren auch für diese unerwartete
Ueberraschung bestens.

In grösseren und kleineren Gruppen pilgerten oder
rollten die Tagungsteilnehmer durch Bülach der Ka-
seme zu, ganz ohne militärische Absichten. Die Kan-
tine war das Ziel, wo gemeinsam das Mittagessen ein-
genommen wurde. Herr Dr. Hofer, Geograph, vermit-
telte durch seinen interessanten Lichtbildervortrag
einen geographischen Ueberblick über die Bezirke
Bülach und Dielsdorf. Er zeigte dabei wertvolle Zu-
sammenhänge in der Entwicklung der Bevölkemng und
der Industrien dieser Gebiete. Die landschaftlichen
Schönheiten vieler Bilder mögen wohl den einen oder
andern verlockt haben, vermehrte Wanderungen im
Zürcher Unterland auszuführen. Die leidige Verspätung
beim Mittagessen, wofür sich die Leitung der Kantine
angelegentlichst entschuldigt hat, brachte es mit sich,
dass nur noch ein gutes Dutzend an der Wanderung
über Rüti nach Kloten teilnehmen konnte. Damit fand
die gutgelungene Tagung ihren würdigen Abschluss.

Der Protokollaktuar: H. Ehnsmrmn

Zürcher Kantonaler Lehrerverein
AUS DEN SITZUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES

21. Sitzung, IS. August I95S, Zürich

Gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Rob. Honegger, Direk-
tor des Kantonalen Oberseminars in Zürich, werden die
durch die Motionen Schmid, Bührer und Wagner zur
Behebung des Lehrermangels aufgeworfenen Fragen

besprochen. Besonders diskutiert werden die Probleme:
Umschulungskurse von Berufsleuten und Dezentralisa-
tion der beruflichen Ausbildung.

Nach den Ausführungen von Herrn Direktor Honeg-
ger zwingen die äussern Verhältnisse zu einer Zwei-
teilung des Oberseminars. Eine weitergehende Dezen-
tralisation würde aber vom Kantonalvorstand abgelehnt.
Die Frage des Standortes des zweiten Oberseminars,
das in enger Verbindung mit dem Oberseminar in Zü-
rieh bleiben müsste, bleibt offen.

Herr Erziehungsdirektor Dr. Vaterlaus hat dem neuen
Präsidenten des ZKLV zu seiner Wahl gratuliert und
dabei dem Wunsche auf eine gute Zusammenarbeit zwi-
sehen Erziehungsdirektion und Lehrerverein Ausdruck
gegeben.

An einer gemeinsamen Tagung des Schweiz. Lehre-
rinnenvereins, des Schweiz. Haushaltungslehrerinnen-
Vereins und des Schweiz. Arbeitslehrerinnenvereins am
17. August war der ZKLV durch seinen Präsidenten
vertreten.

Von der Erziehungsdirektion ist dem Kantonalvor-
stand ein Vorentwurf über die Verordnung zum Lehrer-
besoldungsgesetz zur Vernehmlassung bis 30. Septem-
ber 1958 zugestellt worden.

Die Finanzdirektion legt den Personalverbänden
einen Entwurf zu einer Verordnung über das Kinder-
Zulagengesetz zur Vernehmlassung bis 10. September
a. c. vor. Dieser Entwurf wird am 20. August von den
Vertretern der Personalverbände besprochen.

Auf den 25. August a. c. werden die Vertreter der
Personalverbände von der Erziehungsdirektion zu einer
Besprechung eingeladen, welche die Anwendung des

Kinderzulagegesetzes auf das Staatspersonal abklären
soll.

Der Kantonalvorstand ist an beiden Konferenzen mit
je zwei Mitgliedern vertreten. E. E.

22. Sitzung, 21. August 1958, Zürich

Der Kantonalvorstand nimmt Kenntnis von den Be-
Schlüssen der Personalverbändekonferenz zu den Ent-
würfen zur Vollziehungverordnung zum Kinderzulage-
gesetz und zur Verordnung über die Kinderzulagen an
das Staatspersonal.

Die Anträge des Regierungsrates und der kantonsrät-
liehen Kommission zum Gesetz über die Abänderung
des Gesetzes über die Volksschule werden den Mitglie-
dem der Volksschulgesetzkommission zugestellt und
diese zu einer Besprechung der Anträge auf den 4. Sep-
tember 1958 eingeladen.

Die in der letzten Sitzung gepflogene Aussprache
über die Dezentralisation des Oberseminars und allfäl-
lige Umschulungskurse zur Behebung des Lehrerman-
gels wird fortgesetzt.

Der Kantonalvorstand betrachtet diese Umschulungs-
kurse als ein untaugliches Mittel zur Behebung des

Lehrermangels.
Der Lehrerverein Zürich wünscht vor einem Ent-

scheide des Erziehungsrates Stellung nehmen zu kön-
nen zu den Anträgen der Kapitelspräsidentenkonferenz
vom 26.Februar 1958 über die ausserordentlichen Ka-
pitelspräsidenten- und Referentenkonferenzen. Auch
der Kantonalvorstand ist an diesen Geschäften inter-
essiert, hat aber bis anhin vom Synodalvorstand in die-
ser Angelegenheit noch keine Anträge zur Stellung-
nähme erhalten. E. E.
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